
Risikoanalyse für ein Schneidewerkzeug (Lochsäge/Blechlocher) gemäß der General 
Product Safety Regulation (GPSR) 

1. Identifikation und Bewertung von Gefahren 

Das Schneidewerkzeug wird verwendet, um Löcher in Kunststoffen und weichen Metallen wie 
Aluminium zu schneiden, insbesondere in Kraftfahrzeugverkleidungen. Dies führt zu 
verschiedenen potenziellen Risiken, die im Hinblick auf mechanische, elektrische und 
chemische Gefahren bewertet werden müssen: 

• Mechanische Gefahren: 

o Scharfe Kanten: Das Werkzeug besitzt scharfe Schneidezähne, die beim 
unsachgemäßen Umgang Schnittverletzungen verursachen können. 

o Quetschungen und Stöße: Der Einsatz von manueller Kraft oder einer 
elektrischen Bohrmaschine kann zu Quetschungen oder Verletzungen durch 
unkontrolliertes Rutschen oder Verklemmen führen. 

o Rückschlag (Kickback): Bei falscher Verwendung oder einem Blockieren des 
Werkzeugs kann es zu einem Rückschlag kommen, was zu erheblichen 
Verletzungen führen könnte. 

• Elektrische Gefahren: 

o Obwohl das Produkt selbst keine elektrische Komponente hat, wird es oft in 
Kombination mit elektrischen Bohrmaschinen verwendet. Hier sind Risiken wie 
Stromschläge oder Kurzschlüsse im Zusammenhang mit der Stromquelle zu 
beachten. 

• Chemische Gefahren: 

o Metallstaub: Während des Schneidvorgangs kann feiner Metallstaub entstehen, 
der eingeatmet werden könnte und gesundheitsschädlich sein kann. 

o Materialabrieb: Abrieb von beschichteten Werkzeugen oder Werkstoffen, 
insbesondere wenn diese giftige Substanzen enthalten, könnte eine Gefahr für 
die Gesundheit darstellen. 

2. Analyse der potenziellen Risiken bei der beabsichtigten und vorhersehbaren 
Verwendung 

• Beabsichtigte Verwendung: Das Werkzeug wird verwendet, um präzise Löcher in 
Kunststoffverkleidungen und weichen Metallen zu schneiden. Die Hauptgefahren liegen 
hier in der Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Handhabung und mechanische 
Fehlfunktionen. 

• Vorhersehbare falsche Verwendung: 

o Falsches Material: Anwender könnten versuchen, härtere Materialien zu 
schneiden, wofür das Werkzeug nicht ausgelegt ist, was zu Werkzeugbruch und 
möglichen Verletzungen führen kann. 

o Unsachgemäße Befestigung: Wenn das Werkstück nicht richtig gesichert ist, 
kann es verrutschen oder sich lösen und zu Verletzungen führen. 



o Übermäßige Kraft: Die Anwendung übermäßiger Kraft bei der Nutzung kann zu 
Werkzeugbeschädigungen, Materialbrüchen oder Unfällen führen. 

3. Anforderungen und Normen unter der GPSR 

Die General Product Safety Regulation (GPSR) fordert, dass Produkte sicher für Verbraucher sind 
und keine unzumutbaren Risiken darstellen. Es müssen die folgenden Anforderungen 
berücksichtigt werden: 

• Kennzeichnung: 

o Das Produkt muss klare Warnhinweise auf mögliche Gefahren enthalten, z.B. zu 
Schnittgefahren oder zur richtigen Materialauswahl. 

o Es müssen Hinweise zur Verwendung mit geeigneten Schutzausrüstungen, wie 
Handschuhen und Schutzbrille, beigefügt werden. 

o Der Hersteller sollte das Produkt mit einer eindeutigen Identifikationsnummer 
und dem Namen des Herstellers oder Importeurs versehen. 

• Rückverfolgbarkeit: 

o Die Rückverfolgbarkeit muss gewährleistet sein. Dazu zählen Informationen über 
die Produktionscharge, um im Falle eines Rückrufs betroffene Produkte leicht 
identifizieren zu können. 

• Sicherheitsdokumentation: 

o Ein Handbuch zur sicheren Verwendung des Werkzeugs muss beigelegt sein, das 
klare Anweisungen für den sicheren Gebrauch enthält. 

o Es sollte detailliert beschrieben werden, welche Materialien das Werkzeug sicher 
bearbeiten kann und welche nicht geeignet sind. 

4. Bewertung der Konformität mit EU-Harmonisierungsvorschriften 

Um die GPSR-Vorgaben zu erfüllen, muss das Produkt auch den relevanten EU-
Harmonisierungsvorschriften entsprechen. Dazu gehören u.a.: 

• Maschinenrichtlinie (2006/42/EG): Falls das Werkzeug in Kombination mit einer 
elektrischen Bohrmaschine verwendet wird, muss es mechanische 
Sicherheitsstandards erfüllen. 

• Richtlinie zur Beschränkung gefährlicher Stoffe (RoHS-Richtlinie 2011/65/EU): Das 
Produkt sollte keine gefährlichen Stoffe enthalten oder nur in gesetzlich erlaubten 
Mengen. 

• REACH-Verordnung (EG Nr. 1907/2006): Für die verwendeten Materialien muss 
sichergestellt werden, dass keine gesundheitsschädlichen Stoffe verarbeitet werden, die 
in der REACH-Verordnung aufgeführt sind. 

5. Maßnahmen zur Risikominimierung und Sicherstellung der Produktsicherheit 

• Produktdesign: 

o Entwickeln Sie ein ergonomisches Design, das eine sichere Handhabung und 
Griffstabilität gewährleistet. 



o Nutzen Sie Sicherheitsvorkehrungen, um das Risiko von Rückschlägen zu 
minimieren, etwa durch spezielle Spannvorrichtungen. 

• Nutzeranweisungen und Schulungen: 

o Stellen Sie sicher, dass alle notwendigen Anweisungen zur sicheren Nutzung klar 
und in verschiedenen Sprachen verfügbar sind. 

o Ergänzen Sie Videos oder Online-Inhalte, die die richtige Anwendung des 
Produkts demonstrieren. 

• Prüfverfahren und Inspektionen: 

o Führen Sie regelmäßige Tests zur mechanischen Belastbarkeit und 
Standfestigkeit des Werkzeugs durch. 

o Entwickeln Sie ein robustes Qualitätssicherungssystem, um sicherzustellen, 
dass alle Produktionschargen den Sicherheitsanforderungen entsprechen. 

• Nachhaltige Rückverfolgbarkeit: 

o Implementieren Sie ein System, das es Verbrauchern ermöglicht, das Produkt im 
Falle von Mängeln oder Rückrufen einfach zurückzugeben. 

o Sicherstellen, dass alle Chargen auf Basis ihrer Produktionsdaten eindeutig 
identifiziert werden können. 

6. Empfehlungen zur Einhaltung der GPSR-Vorgaben 

• Sicherheitsbewertung: Eine regelmäßige Sicherheitsbewertung ist erforderlich, um das 
Produkt an neue Vorschriften und Nutzungsanforderungen anzupassen. 

• Dokumentation: Stellen Sie sicher, dass alle relevanten Unterlagen zur 
Rückverfolgbarkeit, Materialzusammensetzung und Nutzung stets auf dem neuesten 
Stand sind. 

• Meldesystem: Etablieren Sie ein Meldesystem für Verbraucherbeschwerden oder -
vorfälle, um schnell auf Sicherheitsprobleme reagieren zu können. 

• Prüfprotokolle: Dokumentieren Sie alle durchgeführten Tests und Qualitätskontrollen 
und sorgen Sie für die Verfügbarkeit der Ergebnisse für Aufsichtsbehörden. 

Durch die Umsetzung dieser Maßnahmen können Sie sicherstellen, dass das Produkt den 
Anforderungen der GPSR entspricht und die potenziellen Sicherheitsrisiken für Verbraucher 
minimiert werden. 

 


